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1 Einleitung  

Die Gemeindevertretung Trassenheide hat am 11.05.2016 den Beschluss zur 

Aufstellung des Bebauun gsplanes Nr. 17 f¿r das ăSeniorenzentrum Ostseebad 

Trassenheide an der StrandstraÇeò gefasst. Die GrºÇe des Bebauungsplangebietes 

beträgt 30.639  m².  Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die 

bauplanerischen Voraussetzungen zur Ausweisung eines Son stigen Sondergebietes 

gemäß §  11 (2) BauNVO mit Zweckbestimmung Seniorenzentrum sowie eines 

Allgemeinen Wohngebietes gemäß §  4 BauNVO geschaffen.  

Geplant ist die Errichtung eines Seniorenzentrums mit maximal 150 Plätzen mit 

Pflegeangeboten für alle Pflege grade, betriebsbezogene Dienstleistungs - und 

Gewerbeeinrichtungen sowie die Errichtung von Wohnbebauungen mit maximal 25 

Wohneinheiten. Davon sind 5 Wohneinheiten für den individuellen Wohnungsbau 

und 20 Wohneinheiten in einem zur Umnutzung vorgesehenen Pl attenbau geplant.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Betriebsgelände der  ehemaligen mbt 

Maschinen - und Metallbau GmbH & Co. KG, welches von Produktions - und 

Lagerhallen, einem Büroverwaltungsgebäude an der Strandstraße sowie einem 

mehrgeschossigen Plattenbau im südlichen Bereich des Plangebietes geprägt ist. Mit 

der Umnutzung der Konversionsfläche wird ein städtebaulicher Missstand beseitigt. 

Mit der Errichtung des Seniorenzentrums und den vorgesehenen Einrichtungen 

werden vielfältige Angebote für S enioren bereitgestellt, der steigenden Nachfrage 

nach Wohnraum Rechnung getragen sowie die gemeindlichen 

Infrastruktureinrichtungen vervollkommnet.  

Das Plangebiet weist aufgrund des vorhandenen Gebäudebestandes und der 

großflächig versiegelten Lagerflächen  einen sehr hohen Versiegelungsgrad auf. Im 

Zuge der jahrelangen Auflassung des Betriebsgeländes haben sich ruderale 

Vegetationen entwickeln können, die den ungeordneten Zustand und 

städtebaulichen Missstand unterstreichen. Neben zumeist ruderalen 

Kriechra senfluren mit Dominanz an Landreitgras haben sich im Zuge der natürlichen 

Sukzession Gehölzinitiale und Gehölzflächen entwickeln können. Im südwestlichen 

Teil des Plangebietes befinden sich Waldflächen, die von Kiefern und einzelnen 

Laubgehölzen geprägt si nd. Die zunehmende Ausbreitung von Neophyten, wie dem 

Japanischen Staudenknöterich, ist nicht nur im Waldbestand, sondern auch in den 

Randbereichen des Plangebietes erkennbar. In Anbetracht des fortgeschrittenen 

Bestockungsgrades der Gehölzflächen  im Bereich der Flurstücke  237/11 bis 237/13 

handelt es sich um Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes.  

Im Plangebiet wurden außerhalb des Waldbestandes Einzelbäume erfasst und 

diesen entsprechend dem vermessenen Stammumfang der Schutzstatus zugeteilt. Es 
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wurden dabe i Bäume erfasst, die aufgrund der Stammumfänge von mehr als 

100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30  m ab Erdboden, dem gesetzlichen 

Gehölzschutz gemäß §  18 NatSchAG M -V unterliegen. Bäume ab einem 

Stammumfang von 50  cm sind gemäß dem Baumschutzkompensation serlass des 

Landes M -V geschützt.  

 

Das Sonstige Sondergebiet wurde unter Berücksichtigung der geplanten Nutzungen 

in verschiedene Baugebiete untergliedert und die Nutzungen gemäß den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes klar definiert. Um dem mit der Errichtu ng des 

Seniorenzentrums ergebenden Wohnbedarf decken zu können, wurden mit der 

Ausweisung Allgemeine r Wohngebiete Angebote für individuelles Wohnen 

unterbreitet. Entsprechend der Bestandssituation und der räumlichen Einteilung 

erfolgte eine Untergliederung  in die Baugebiete WA  1 bis WA 3. Im Baugebiet WA  1 

wird ein vorhandener mehrgeschossiger Plattenbau saniert und hier u.a. Wohnraum 

für das künftige Personal angeboten. Die Baugebiete WA  2 und WA  3 sind dem 

individuellen Wohnungsbau vorbehalten. Ferienhäus er und Ferienwohnungen sind 

nicht zugelassen.  

Für die Baugebiete WA  1 und WA  2 wird als Obergrenze für die überbaubare 

Grundstücksfläche  eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Im Baugebiet WA  3 ist aufgrund der 

großen Grundstückszuschnitte eine GRZ von 0,3 vorgeseh en. Eine Überschreitung der 

GRZ um maximal 50% gemäß §  19 (§) Satz 2 BauNVO ist zulässig. Für das Sonstige 

Sondergebiet legt §  17 BauNVO eine GRZ von maximal 0,8 fest. Diese GRZ stellt eine 

Obergrenze der zulässigen Bebauung dar.  

Die für die Sonstigen Sond ergebiete und das Baugebiet WA  1 vorgesehenen 

Geschossigkeiten und zulässigen Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand und 

berücksichtigen zudem eine homogene Höhenentwicklung entlang der 

Strandstraße. Für das Baugebiet SO  2 werden maximal drei Vollgeschos se 

zugelassen, die gemäß dem Nutzungskonzept des zukünftigen Betreibers erforderlich 

werden. Für die geplanten Wohngebäude in den Baugebieten WA  2 und WA  3 wird 

eine Zweigeschossigkeit zugelassen. Diese Festsetzung erfolgt in Anlehnung an die 

Festsetzungen  des angrenzenden Bebauungsplangebietes Nr. 16. Damit wird 

sichergestellt, dass sich die geplanten Wohnbebauungen auch hinsichtlich der 

Höheneinordnung in die vorhandene Siedlungsstruktur und die vorhandenen 

Wohnbebauungen im nahen Umfeld einfügen. Zudem w urde bei der Festsetzung der 

Gebäudehöhen bedacht, dass zur Berücksichtigung der Belange des 

Hochwasserschutzes eine Mindesthöhe des Fertigfußbodens im Erdgeschoss von 

2,20 m über NHN einzuhalten ist.  
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Die verkehrliche Erschließung des Bebauungsplangebietes  erfolgt über eine 

vorhandene Zu - und Abfahrt an der Strandstraße.  Auf der Südseite des Plangebietes 

befindet sich eine Anbindung zur StraÇe ăAm Waldeò. Die Anbindung soll nur von 

Fahrzeugen der Ver - und Entsorgung, Feuerwehr, Krankenwagen sowie der 

Bewohn er der Wohnbebauungen im WA  3 genutzt werden.  

Im Bereich der Freiflächen der Sondergebiete ist eine qualitativ hochwertige 

Begrünung vorgesehen, die dem Aufenthalt der zukünftigen Bewohner der 

Einrichtungen dient und behindertengerechten Anforderungen ent spricht. Es sollten 

Pflanzen zur Anwendung kommen, die sich durch eine auffallende Blüten - und 

Blattfärbung und Duftbildungen auszeichnen. Um den Eigentümern der zukünftigen 

Wohngrundstücke gestalterische Freiheiten hinsichtlich der Begrünung einzuräumen, 

wurden lediglich Festsetzungen zur Begrünung der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen in allgemeiner Form gemacht. Ergänzend hierzu werden 

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen in Form von Baumpflanzungen in den 

Freiflächen getroffen.  

 

Mit der Umsetzung de r Inhalte des  Bebauungsplanes sind Verluste von ruderalen 

Vegetationen, die sich im Zuge der jahrelangen Auflassung entwickeln konnten, 

sowie von siedlungstypischen Biotopen und Waldbiotopen zu erwarten . Die 

geplanten Bebauungen sind mit Bodenversiegelunge n verbunden.  

Der Eingriffstatbestand ist durch die Definition ăVersiegelung von Flächen von mehr 

als 300 Quadratm eternò gemäß §1 2, Abs. 1, Pkt. 12 NatSchAG  M-V gegeben. Daraus 

ergibt sich das Erfordernis, die vom Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen  

auf die Schutzgüter unter Berücksichtigung ihrer Empfindlichkeiten darzustellen. 

Dieses ist in umfassender Weise im Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum 

Bebauungsplan umgesetzt worden.  

Auch wenn aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen Eingriffswirku ngen auf die 

einzelnen Schutzgüter teilweise vermieden und vermindert werden können , müssen 

nachfolgend die verbleibenden Beeinträchtigungen und zerstörten Werte und 

Funktionen von Natur und Landschaft ausgeglichen werden. In Anwendung der 

ăHinweise zur Eingriffsregelung ò des LUNG M-V (2018) sind die vom Vorhaben zu 

erwa rtenden Eingriffe zu bilanzieren und den Ausgleichsmaßnahmen in 

Kompensation sflächenäquivalenten gegenüberzustellen. Können  die Eingriffe durch  

geeignete Maßnahmen im Bereich des B - Planes n icht ausgeglichen werden , sind 

Ersatzmaßnahmen festzulegen.  

 



Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zum Bebauungsplan Nr. 17 f¿r das ăSeniorenzentrum Ostseebad 

Trassenheide an der StrandstraÇeò in der Gemeinde Ostseebad Trassenheide 

 4 

2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  

2.1 Methodik  

Die Methodik zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt entsprechend den 

"Hinweisen zur Eingriffsregelung" des Landesamtes für Umwelt, Naturs chutz und 

Geologie Mecklenburg -Vorpommern (HzE) in der Neufassung von Juni 2018. Die 

Kartierung des Bestandes und die Zuordnung der Vegetationsflächen zu den 

Biotoptypen wurde auf der Grundlage der ăAnleitung f¿r die Kartierung von 

Biotoptypen und FFH - Lebensraumtypenò im Land Mecklenburg- Vorpommern (2013) 

vorgenommen. Die Bewertung der Biotope erfolgt gemªÇ Anlage 3 der ăHinweise zur 

Eingriffsregelungò (2018). 

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

dargestellt.  

2.1.1 Bewertung der Eingriffe  

Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist zwischen einem multifunktionalen 

und einem additiven Kompensationsbedarf zu unterscheiden.  

Bei der Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  sind Funktionen von 

allgemeiner Be deutung betroffen. Es gehen neben der Biotopausstattung auch die 

abiotischen Naturhaushaltfaktoren, wie Boden, Wasser, Klima/ Luft sowie das 

Landschaftsbild ein.  

Sind Schutzgüter mit Funktionsausprägungen von besonderer Bedeutung betroffen, 

ist der additiv e Kompensationsbedarf  zu ermitteln. Hierbei sind die jeweils 

beeinträchtigten Funktionen im Einzelnen zu erfassen und zu bewerten, wodurch sich 

ein zusätzlicher Kompensationsbedarf ergibt. Die Funktionen von besonderer 

Bedeutung sind der Anlage 1 der HzE z u entnehmen.  

Mit der Errichtung der Wohnbebauungen und der Anlage der Verkehrsflächen sind 

Verluste von  Waldbiotopen, siedlungstypischen sowie  ruderalen Vegetationen  zu 

erwarten , die infolge der natürlichen Sukzession im Bereich des ehemals gewerblich 

genu tzten Betriebsgeländes  zur Entwicklung gekommen sind. Bei dem Plangebiet 

handelt es sich um eine Konversionsfläche, so dass von anthropogenen 

Beeinträchtigungen ausgegangen werden kann.  Es sind nur Biotope betroffen, die 

eine geringere  bzw. mittlere  natur schutzfachl iche Bedeutung haben  und somit der 

multifunktionale Kompensationsbedarf zu ermitteln  ist. 
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2.1.2 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Die sich im Wirkbereich des Eingriffs befindenden Biotope sind zu erfassen und zu 

bewerten. Grundla ge f¿r die Biotopzuordnung bildet die ăAnleitung f¿r die Kartierung 

von Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypenò des LUNG M-V (2013).  

Bei UVP- pflichtigen Vorhaben ist neben der Ermittlung des Biotoptyps eine 

differenzierte floristische und faunistische Karti erung vorzunehmen.  Auch wenn das 

Vorkommen von Rote -Liste-Arten nicht ausgeschlossen werden kann bzw. ein Biotop 

mit der Wertstufe 3 und einer Flächengröße ab 0,5  ha betroffen ist, ist eine 

Bestandserfassung vorzunehmen.  

Der Kompensationsbedarf ist als Eingriffsflächenäquivalent in m²  (m² EFÄ) 

anzugeben. Er ergibt sich aus folgenden Faktoren:  

 

¶ Ermittlung des Biotopwertes  

Für den betroffenen Biotoptyp ist aus Anlage 3 der HzE die naturschutzfachliche 

Wertigkeit, die unter Ber¿cksichtigung der Faktoren ăRegenationsfªhigkeitò und 

ăGefªhrdungò abgeleitet wurde, zu entnehmen.  

Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für die Einstufung. Jeder Wertstufe ist, mit 

Ausnahme der Wertstufe 0, ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet. Diese 

Zuordnung ist der folgen den Tabelle zu entnehmen:  

Wertstufe (nach Anlage 3)  Durchschnittlicher Biotopwert  

0 1 ð Versiegelungsgrad *  

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 

*Bei Biotoptypen mit der Wertstufe ă0ò ist kein Durchschnittswert 

vorgegeben. Er ist in Dezimalstellen nach o.a. Formel zu berechnen.  

 

 

Bei UVP- pflichtigen Vorhaben, bei der direkten Betroffenheit von gesetzlich 

geschützten Biotopen sowie von Biotopen mit einer Wertstufe größer als 3 und einer 

Fläche von 0,5  ha ist nicht der durchschnittliche Biotopwert zum Ansatz zu bringen . 

Hier erfolgt die Bewertung gemäß Anlage 4 der HzE wie folgt:  
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Wertstufe  Unterer Biotopwert  Durchschnittlicher 

Biotopwert  

Oberer Biotopwert  

1 1 1,5 2 

2 2 3 4 

3 4 6 8 

4 8 10 12 

 

Die Maßstäbe für die Zuordnung zu dem unteren, durchschnittlichen und obe ren 

Biotopwert sind der Anlage 4 der HzE zu entnehmen.  

 

¶ Ermittlung des Lagefaktors  

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotope in wertvollen, ungestörten oder 

vorbelasteten Räumen wird über Zu - bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes 

berücksichtigt. Die Zuordnung wird wie folgt vorgenommen:  

Lage des Eingriffsvorhabens  Lagefaktor  

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  0,75 

> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  1,25 

innerhalb von Natura 2000 -Gebieten, Biosphärenreservaten, LSG, 

Küsten- und  Gewässerschutzstreifen, landschaftlichen Freiräumen der 

Wertstufe 3 (1.200  ha bis 2.399  ha)  

1,25 

innerhalb von NSG, Nationalparks, landschaftlichen Freiräumen der 

Wertstufe 4 (>2400  ha)  

1,50 

*als Störquellen gelten: Siedlungsbereiche, B -Plangebiete, all e Straßen und vollversiegelte 

ländliche Wege, Gewerbe - und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks  

 

Da das Bauvorhaben außerhalb von Schutzgebieten umgesetzt wird und sich  die 

Plangebietsflächen  unmittelbar an der Strandstraße , der Bahntrasse de r Usedomer 

Bäderbahn GmbH  sowie  vorhandener Ortsbebauungen befinde n, wird ein 

Lagefaktor von 0,75 zum Ansatz gebracht.  

 

¶ Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigungen)  

Das Eingriffsflächenäquivalent für Biotope, die durch den Eingriff beseitigt oder 

verändert werden (Funktionsverlust), ergibt sich aus der Multiplikation folgender 

Faktoren:  
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Fläche des 

betroffenen 

Biotoptyps (m²)  

X Biotopwert des 

betroffenen 

Biotoptyps  

X Lag efaktor  = Eingriffsflächenäquivalent 

für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (m² EFÄ)  

 

¶ Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen (mittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigungen)  

Neben der Beseitigung und Veränder ung von Biotopen können in der Nähe des 

Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden 

(Funktionsbeeinträchtigung). Werden gesetzlich geschützte Biotope oder 

Biotoptypen ab einer Wertstufe 3 mittelbar beeinträchtigt, ist dieses bei der Ermittlu ng 

des Kompensationsbedarfs zu berücksichtigen. Die Funktionsbeeinträchtigungen 

nehmen mit einer größeren Entfernung zum Eingriffsort ab, so dass Wirkzonen 

unterschieden werden und ihnen ein Wirkfaktor zugeordnet wird.  

Wirkzone  Wirkfaktor  

I 0,50 

II 0,15 

 

Die Eingriffstypen und die zu berücksichtigenden Wirkbereiche sind der Anlage 5 der 

HzE zu entnehmen.  Die Funktionsbeeinträchtigung wird wie folgt ermittelt:   

Fläche (m²) des 

beeinträchtigten 

Biotoptyps  

X Biotopwert des 

betroffenen 

Biotoptyps  

X Wirkfakto r = Eingriffsflächenäquivalent für 

Funktionsbeeinträchtigung 

(m² EFÄ) 

 

¶ Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  

Neben der Beseitigung der Biotope sind auch Versiegelungen und Überbauungen 

von Flächen als Beeinträchtigungen von abiotischen Schutzgütern i n die Ermittlung 

des Kompensationsbedarfs einzustellen. Es sind biotopunabhängig die teil -/ 

vollversiegelten bzw. überbauten Flächen in m² zu ermitteln. Die Teilversiegelungen 

von Böden werden mit einem Zuschlag von 0,2, die Vollversiegelungen mit einem 

Zuschlag von 0,5 berücksichtigt.  

Das Eingriffsflächenäquivalent für Versiegelungen und Überbauungen wird wie folgt 

berechnet:  

teil -/ vollversiegelte bzw. 

überbaute Fläche (m²)  

X Zuschlag für Teil -/ 

Vollversiegelung bzw. 

Überbauung (0,2 bzw. 

0,5) 

= Eingriffsflächenäquivalent 

für Teil-/ Vollversiegelung 

bzw. Überbauung (m² EFÄ)  
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¶ Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Der multifunktionale Kompensationsbedarf (m² EFÄ)  ergibt sich aus der Addition des:  

o Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigu ng bzw. Biotopveränderung  

o Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen  

o Eingriffsflächenäquivalents für Teil -/ Vollversiegelung bzw. Überbauung.  

 

¶ Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Kompensationsmindernde Maßnahmen s ind Maßnahmen, die positive Wirkungen für 

den Naturhaushalt haben, was zu einer Minderung des ermittelten 

Kompensationsbedarfs führt. Eine Beschreibung und Bewertung der Maßnahmen 

erfolgen in Anlage 6 der HzE.  

 

2.1.3 Ermittlung des Kompensationsumfangs  

Die zur Kompensation des Eingriffs anerkannten Maßnahmen sowie ihre Bewertungen 

sind dem Maßnahmenkatalog in der Anlage 6 der HzE zu entnehmen. Die 

ökologische Aufwertung ergibt sich aus dem voraussichtlich ökologischen Zustand 

einer Maßnahme 25 Jahre nach Ersteinr ichtung.  

Der Kompensationswert setzt sich aus einer Grundbewertung (1,0 ð 5,0) und einer 

Zusatzbewertung (0,5 ð 2,0) zusammen. Die Zusatzbewertung führt zu einer Erhöhung 

des Kompensationswertes, wenn weitere Anforderungen bei der Umsetzung der 

Maßnahme er füllt werden.  Das Kompensationsflächenäquivalent in m² (m² KFÄ) 

ergibt sich aus dem Kompensationswert und der Flächengröße der Maßnahme.  

Fläche der Maßnahme 

(m²)  

X Kompensationswert der 

Maßnahme  

= Kompensationsflächen -

äquivalent (m² KFÄ)  

 

¶ Entsiegelungszu schlag  

Bei Entsiegelungen von Flächen und Gebäudeabbrüchen wird ein 

Entsiegelungszuschlag von 0,5 bis 3,0 auf den Wert der Kompensationsmaßnahme 

gemäß Anlage 6 der HzE gewährt.  

 

¶ Lagezuschlag  

Bei der Bewertung der Kompensationsmaßnahmen werden Lagezuschläge  

berücksichtigt. Diese betragen 10% bei einer Lage der Kompensationsmaßnahme in 
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einem Nationalpark/ Natura 2000 -Gebiet/ landschaftlichen Freiraum Stufe 4, 15% bei 

einer vollständigen Lage in einem Naturschutzgebiet und 25%, wenn die 

Kompensationsmaßnahme d er Erreichung des günstigen Erhaltungszustandes eines 

FFH-LRT oder der Erreichung eines guten ökologischen Zustandes gemäß WRRL im 

betreffenden Gewässerabschnitt dient.  

 

¶ Berücksichtigung von Störquellen  

Befindet sich die geplante Kompensationsmaßnahme in d er Nähe zu einer 

Störquelle, kann diese nicht ihre vollständige Funktionsfähigkeit erreichen. Die 

verminderte Funktionsfähigkeit einer Maßnahme wird durch einen Leistungsfaktor 

berücksichtigt und führt zu einer Minderung des Kompensationswertes.  

Der Leistungsfaktor ergibt sich aus der Differenz 1 und dem jeweiligen Wirkfaktor. 

Dieser ist differenziert je nach der Lage in einer Wirkzone zu ermitteln:  

Wirkzone  Leistungsfaktor  

(1-Wirkfaktor)  

I 0,50 

II 0,85 

 

Das Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ)  der Ausg leichsmaßnahme ergibt sich 

aus der folgenden multiplikativen Verknüpfung:  

Fläche der 

Kompensations -

maßnahme (m²)  

X Kompensationswert 

der Maßnahme  

(Grundbewertung  

+ Zusatzbewertung  

+ Entsiegelungszu - 

   schlag  

+ Lagezuschlag)  

X Leistungs-

faktor  

= Kompensat ionsflächen -

äquivalent (m² KFÄ)  

 

2.1.4 Gesamtbilanzierung (Gegenüberstellung EFÄ/ KFÄ)  

Der Umfang der Kompensationsmaßnahmen muss dem auf der Eingriffsseite 

ermittelten Kompensationsbedarf entsprechen. Damit kann von einer vollständigen 

Kompensation des Eingrif fs ausgegangen werden.  
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3 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Planvorhaben  

3.1 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Mit der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit Zweckbestimmung 

Seniorenzentrum sowie eines Allgemeinen Wohngebietes  und den  darin 

vorgesehenen Bebauungen und Anlage n von Verkehrsflächen ist ein Verlust von 

ruderalen Vegetationen zu erwarten, die im Zuge der jahrelangen Auflassung durch 

natürliche Sukzession entstanden sind. Weiterhin ergeben sich im Bereich des 

geplant en Baugebietes WA  3 Verluste von Waldbiotopen sowie in den 

Sondergebietsflächen im Nahbereich zur Strandstraße Verluste von 

siedlungstypischen Vegetationen.  

Bei den betroffenen Biotopen handelt es sich um Biotope, die von geringer bzw. 

mittlerer naturschut zfachlicher Bedeutung sind. Es sind nur Funktionen des 

Naturhaushaltes betroffen, da es sich bei dem Plangebiet um eine Konversionsfläche 

handelt. Somit kann für das Planvorhaben die Methodik zur Ermittlung des 

multifunktionalen Kompensationsbedarfs Anwend ung finden.  

 

¶ Ermittlung der betroffenen Biotope und Zuordnung eines Biotopwertes  

Im Zuge der Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind vom Vorhaben betroffene 

bzw. sich im Wirkbereich des Vorhabens  befindende Biotope  gemäß der 

Kartieranleitung des LUNG M -V zu ermitteln und ihnen ein Biotopwert zuzuordnen. Da 

lediglich Biotope von untergeordneter naturschutzfachlicher Bedeutung betroffen 

sind, ist der in Anlage 3 der HzE zu den Biotoptypen aufgeführte durchschnittliche 

Biotopwert  zu berücksichtigen. Die Bioto pbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Code  Biotoptyp  §1) Reg2) Gef 3) Wert-

stufe 

durchschnittlicher 

Biotopwert  

WKX Kiefernmischwald trockener bis 

frischer Standorte  

 1-2 1 1 1,5 

RHU Ruderale Staudenflur frischer bis 

trockener Mineralstandorte  

 2 1 2 3,0 

RHK Ruderaler Kriechrasen   2 1 2 3,0 

RHN Neophyten -Staudenflur   0 1 1 1,5 

PWX Siedlungsgehölz aus heimischen 

Baumarten  

 1-2 1 1 1,5 

PWY Siedlungsgehölz aus 

nichtheimischen Baumarten  

 0 0 0 1,0 

PHX Siedlungsgebüsch  aus 

heimischen Gehölzarten  

 1 1 1 1,5 

PHW Siedlung shecke  aus 

nicht heimischen Gehölzarten  

 0 0 0 1,0 
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Code  Biotoptyp  §1) Reg2) Gef 3) Wert-

stufe 

durchschnittlicher 

Biotopwert  

PEG Artenreicher Zierrasen   0 1 1 1,5 

PER Artenarmer Zierrasen   0 0 0 1,0 

PEU Nicht oder teilversiegelte 

Freifläche, teilweise mit 

Spontanvegetation  

 0 0 0 1,0 

OVU Wirtschaftsweg, nicht - od er 

teilversiegelt  

 0 0 0 0,8 

OVW  Wirtschaftsweg, versiegelt   0 0 0 0 

VER* Sonstige Versiegelungen, 

Gebäude  

 0 0 0 0 

 

1) §20/§30/FFH ð nach §20 NatSchAG M -V bzw. §30  BNatSchG gesetzlich geschützt/ FFH -

Lebensraumtyp  

2) Reg ð Regenerationsfähigkeit nach An lage 3 HzE LUNG M-V(2018) 

3) Gef ð Gefährdungsgrad nach Anlage 3 HzE LUNG M -V (2018) 

* selbst gewählte Biotopkategorie  

 

Das Plangebiet schließt das Betriebsgelände der mbt Maschinen - und Metallbau 

GmbH & Co.KG ein. Der Betrieb ist seit Jahren stillgelegt, so dass der 

Gebäudebestand zerfällt und sich im Zuge der natürlichen Sukzession ruderale 

Vegetationen und Gehölzbestände entwickelt haben. Der Versiegelungsgrad ist 

aufgrund des Bestandes an Produktions - und Lagerhallen und betonierten 

Lagerflächen sehr ho ch. Eine anthropogene Belastung der Naturhaushaltfaktoren ist 

zu verzeichnen.  

Im Bereich des Betriebsgeländes wurden folgende Biotopflächen erfasst:  

Im Zuge der jahrelangen Auflassung haben sich in den ungenutzten Arealen ruderale 

Kriechrasenbestände entw ickeln können, in denen das Land -Reitgras (Calamagrostis 

epigejos) dominiert. Daneben wurden begleitend Arten erfasst, die die trockenen 

und nährstoffarmen Standorte tolerieren. Aufgrund der Dominanz der sehr 

konkurrenzstarken Grasart kommen diese Pflanzen  nur untergeordnet vor, so dass die 

Vegetationen gemäß der Kartieranleitung des LUNG M -V als Ruderaler Kriechrasen 

(RHK) kartiert wurden. Der Biotopbestand bestimmt maßgeblich die Vegetationen 

des Plangebietes. Selbst im Bereich der betonierten Flächen kom men diese 

Vegetationen zur Ausprägung. Der Biotopbestand wird der Wertstufe 2 zugeordnet. 

In die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs geht ein 

durchschnittlicher Biotopwert von 3,0 ein.  
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In Teilbereichen des Plangebietes,  die nicht von Land -Reitgras überprägt sind, haben 

sich ruderale Krautvegetationen mit einer großen Vielfalt an Pflanzenarten ausbilden 

können. Teilweise sind diese Vegetationen bereits mit Sukzessionsgehölzen und 

Wildrosen bestückt. Auch hier überwiegen P flanzenarten, die den sandigen Standort 

tolerieren. Südlich de s mehrgeschossigen Plattenbaus wurden in versteckter Lage 

Gartenabfälle gelagert. Mit der zunehmenden Nährstoffanreicherung der 

Bodenflächen haben sich hier flächenhaft Brennesselfluren auspräge n können. 

Sowohl diese als auch die vorher benannten Vegetationen wurden als Ruderale 

Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (RHU)  kartiert und sind aus 

naturschutzfachlicher Sicht von durchschnittlicher Bedeutung (Wertstufe 2). Folgende 

Pflanzenarten wurden im Bestand erfasst:  

Gemeiner Beifuß ( Artemisia vulgaris),  Feld-Beifuß (Artemisia campestris), Großblütige 

Königskerze  (Verbascum densiflorum), Vogel -Wicke  (Vicia cracca), Kleiner Klee  

(Trifolium dubium), Spitz-Wegerich  (Plantago lanceolata ), Breit-Wegerich  (Plantago 

major), Rainfarn  (Tanacetum vulgare), Schachtelhalm  (Equisetum spec .), Scharfer 

Mauerpfeffer (Sedum acre), Gemeiner Löwenzahn (Taraxacum officinale), Gemeine 

Nachtkerze (Oenothera biennis), Sand-Strohblume  (Helichrysum arenarium ), 

Gemeines Leinkraut  (Linaria vulgaris), Knaul -Gras (Dactylis glomerata), Knöterich  

(Polygonum spec.) u. a.  

Foto 1: Die aufgel assenen Areale des Betriebsgeländes werden von ruderalen 

Kriechrasen geprägt, in denen Land -Reitgras überwiegt.  
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Unter Berücksichtigung der Wertstufe 2 geht in die Ermittlung des multifunktionalen 

Kompensationsbedarfs ein durchschnittlicher Biotopwert von 3,0  ein.  

Westlich des mehrgeschossigen Wohnblocks in Plattenbauweise befindet sich an der 

Grenze des Plangebietes ein flächiger Bestand an Japanischem Staudenknöterich  

(Reynoutria japonica) . Es handelt sich hierbei um eine invasive Pflanze, die sich im 

Plang ebiet in zunehmendem Maße entwickelt und auch in dem Waldbestand auf 

den  Flurstücken  237/ 11 bis 237/13  registriert wurde. Hier erfolgte jedoch im 

Bestandplan keine separate Darstellung der Biotopfläche. Die Biotopfläche wurde 

als Neophyten -Staudenflur (RHN ) kartiert und wird der Wertstufe 1 zugeordnet. In die 

Berechnung des Kompensationsbedarfs geht ein durchschnittlicher Biotopwert von 

1,5 ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze erstreckt sich in Teilen eine Gehölzfläche aus 

Pappeln  (Populus spec.), Eichen  (Quercus spec.), Ebereschen  (Sorbus aucuparia), 

Gewöhnliche Traubenkirschen  (Prunus padus) und Berg-Ahorn  (Acer 

pseudoplatanus). Der Gehölzbestand geht über die Flächen des Plangebietes in 

Richtung Bahntrasse der Usedomer Bäderbahn GmbH hinaus. Der Gehölzbestand 

weist teilweise Schädigungen und Kronenausbrüche auf. Möglicherweise handelt es 

sich hierbei um Sturmschäden. Der Gehölzbestand wurde als Siedlungsgehölz aus 

heimischen Baumarten (PWX)  kartiert, da das heimische und standortg erechte 

Foto 2: Sowohl im Waldbestand als auch an der Plangebietsgrenze mit 

Übergang zu sich anschließenden Wohnbebauungen hat s ich flächenhaft 

Japanischer Staudenknöterich entwickeln können. Es handelt sich um eine 

invasive Pflanzenart.  
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Artenpotential überwiegt. Der Biotopbestand wird mit der Wertstufe 1 bewertet, da 

es sich um schnell regenerierende Arten handelt und diese zudem im Zuge der 

Sukzession natürlich entstanden sind. In die  Berechnung des 

Kompensationserfordernisses wird ein durchschnittlicher Biotopwert von 1,5 

eingestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Entlang der Bahntrasse befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes ein Gehölzbestand aus Eichen, Pappeln,  Ebereschen, 

Traubenkirschen und Berg -Ahorn. Der heimische Artenbestand überwiegt.  

Foto 4: Im Gehölzbestand sind bereits massive Schädigungen und Ausbrüche 

ganzer Stämmlinge zu verzeichnen.  


